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Im Fokus 

«Prämien-Entlastungs-Initiative» 
Geschäft des Bundesrats 21.063 «Maximal 10% des Einkommens für die 
Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative). Volksinitiative und indirekter 
Gegenvorschlag» 

 
 
 
 

DARUM GEHT ES 
Anfang 2020 wurde von der SP die Prämien-Entlastungs-Initiative (10%-Initiative) eingereicht. Das 
Initiativkomitee möchte mit der Initiative die Prämienlast begrenzen, weil viele Versicherte ihre Prämien 
nicht mehr bezahlen können. Deshalb sollen die Versicherten höchstens 10 Prozent ihres verfügbaren 
Einkommens für die Prämien aufwenden müssen. Die Prämienverbilligung soll ausserdem zu mindestens 
zwei Drittel durch den Bund und zu höchstens einem Drittel durch die Kantone finanziert werden. 
 
Der Bundesrat befürwortet grundsätzlich das Anliegen der Initiative. Allerdings lehnt der Bundesrat die 
Initiative ab, weil der Bund bedeutend mehr Mittel zur Verfügung stellen müsste. Weiter erläutert der 
Bundesrat, dass sich die Initiative ausschliesslich auf die Finanzierung und nicht auf die Kostendämpfung 
konzentriert. In der Folge hat er am 17. September 2021 einen indirekten Gegenvorschlag verabschiedet. 
Die Räte nahmen am 29. September 2023 in der Schlussabstimmung den indirekten Gegenvorschlag des 
Bundesrats und den Bundesbeschluss über die Volksinitiative an (d. h. die Volksinitiative wurde 
abgelehnt). Die Initiative kommt am 9. Juni 2024 vors Volk. 
 
 

DIE HALTUNG VON CURAFUTURA 
curafutura lehnt die Volksinitiative ab. Der Verband nimmt das Thema der ständig steigenden 
Gesundheitskosten ernst und setzt sich für wichtige Reformen in der Gesundheitspolitik ein, damit der 
Kostenanstieg gedämpft werden kann. curafutura stimmt den Initianten in dem Punkt zu, dass die 
steigenden Kosten und die damit einhergehenden Prämiensteigerungen immer mehr eine Schwierigkeit 
für die Haushalte – insbesondere für die Mittelschicht – darstellen. Deshalb befürwortet curafutura den 
indirekten Gegenvorschlag des Bundesrats und unterstützt Massnahmen, um die Prämienzahlenden 
finanziell stärker zu entlasten. Mit dem indirekten Gegenvorschlag werden neue Mechanismen 
geschaffen, um dem beobachteten Rückzug einzelner Kantone aus der Prämienverbilligung auf 
gesetzlicher Ebene Einhalt zu gebieten. Die Prämien-Entlastungs-Initiative lehnt curafutura hingegen 
insbesondere ab, weil: 
• die Prämien-Entlastungs-Initiative zu einer reinen Umverteilung führt und nur Symptome bekämpft;  
• mit der Prämien-Entlastungs-Initiative eine unnötige Umverteilung herbeiführt wird; 
• mit der Prämien-Entlastungs-Initiative den Kantonen die Verantwortung entzogen wird. 
 
 

DIE GRÜNDE AUF EINEN BLICK 
(1) Nein zur Umverteilung und Symptombekämpfung  
Die Volksinitiative führt zu einer Umverteilung und Symptombekämpfung. Die vorgeschlagene Lösung 
einer Erhöhung der Prämienverbilligung leistet keinen Beitrag zur Linderung der Ursachen, welche für die 
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Kostensteigerung im Gesundheitswesen verantwortlich sind. curafutura befürchtet, dass die Initiative das 
Kostenbewusstsein der verschiedenen Akteure im Gesundheitswesen schwächt. Je weniger die 
Kostensteigerung wahrgenommen wird, desto geringer sind die Chancen für die dringenden Reformen, 
welche den eigentlichen Ursachen der Kostensteigerung entgegenwirken können. Zudem schafft die 
Initiative wenig Anreiz, die Steigerung der Gesundheitskosten zu bremsen. Um die Versicherten zu 
entlasten, ist vor allem wichtig, die Gesundheitskosten einzudämmen, wie dies mit den Reformen zur 
einheitlichen Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen (EFAS), der Erneuerung der 
ambulanten Tarifstrukturen für ärztliche Leistungen oder der Margenrevision bei den Medikamenten 
angestrebt wird. Neben der Umsetzung dieser Reformen unterstützt curafutura auch andere 
Massnahmen, die das Kostenwachstum dämpfen, wie die integrierte Versorgung, die Lockerung des 
Vertragszwangs, die Digitalisierung, Diskussionen über den Umfang des Leistungskatalogs sowie die 
Transparenz im Gesundheitswesen. Diese Massnahmen führen zu einer echten Kostendämpfung statt 
lediglich zu einer Umverteilung. 
 
(2) Nein zu einer unnötigen Umverteilung  
Das heutige System der Prämienverbilligung hat sich bewährt und entlastet Personen mit niedrigem 
Einkommen. Heute erhält in der Schweiz bereits jeder vierte Versicherte eine Prämienverbilligung. Dies 
schafft einen sozialen Ausgleich. Mit der Initiative würde der Versicherungsgedanke (Kopfprämie) 
entfallen, da Prämien künftig 10 Prozent des Einkommens entsprechen sollen. Es geht um eine 
systemverändernde Umverteilungsinitiative, welche auch diejenigen Haushalte subventionieren würde, 
die es nicht nötig hätten. Die Initiative ist letztlich als ein Zwischenschritt der SP im Hinblick auf das 
Fernziel einer einkommensabhängigen Prämie bzw. einer Einheitskasse zu sehen. 
 
(3) Nein zur Einschränkung der Kantonsverantwortung für die individuelle Prämienverbilligung (IPV) 
Die Prämienverbilligung ist ein Instrument der Sozialpolitik und gehört, wie heute geregelt, in die 
Hauptzuständigkeit der Kantone und nicht, wie es die Initiative anstrebt, des Bundes. Die Kantone kennen 
die Bedürfnisse und die wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Bevölkerung am besten und sollen die IPV 
flexibel unter Einbezug ihrer Steuer- und Sozialpolitik ausrichten können. Eine starre Bundesregelung mit 
einem hohen Anteil an Bundessubventionen und die Beschränkung der Kantonsverantwortung auf einen 
Drittel der gesamten IPV ist abzulehnen. Weiter sind die Kantone zuständig für Ergänzungsleistungen, 
Sozialhilfe, kantonale Steuerpolitik, gemeinwirtschaftliche Leistungen (GWL) und beteiligen sich mit EFAS 
neu zu einem fixen Anteil an den Kosten für ambulante und stationäre Leistungen. Diese Leistungen 
stehen in einem engen Zusammenhang zur Prämienverbilligung. Deshalb ist es sinnvoll, dass die 
Prämienverbilligungen auch hauptsächlich in den Kompetenzbereich der Kantone fällt. Gleichzeitig 
beurteilt curafutura den allmählichen Rückzug der Kantone aus der eigenen Finanzierungsverantwortung 
als problematisch. 
 
 
 
Bern, 24. Januar 2024 


